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§ 45b SGB XI - Entlastungsbetrag in der Pflegeversicherung 

(1) Pflegebedürftige in häuslicher Pflege haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von 
bis zu 125 Euro monatlich. Der Betrag ist zweckgebunden einzusetzen für qualitätsgesicherte 
Leistungen zur Entlastung pflegender Angehöriger und vergleichbar Nahestehender in ihrer 
Eigenschaft als Pflegende sowie zur Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit der 
Pflegebedürftigen bei der Gestaltung ihres Alltags. Er dient der Erstattung von Aufwendungen, die 
den Versicherten entstehen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von  

1. Leistungen der Tages- oder Nachtpflege,  
2. Leistungen der Kurzzeitpflege,  
3.Leistungen der ambulanten Pflegedienste im Sinne des § 36, in den  
   Pflegegraden 2 bis 5 jedoch nicht von Leistungen im Bereich der Selbstversorgung,  
4. Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag im  
    Sinne des § 45a.  

Die Erstattung der Aufwendungen erfolgt auch, wenn für die Finanzierung der in Satz 3 genannten 
Leistungen Mittel der Verhinderungspflege gemäß § 39 eingesetzt werden.  

(2) Der Anspruch auf den Entlastungsbetrag entsteht, sobald die in Absatz 1 Satz 1 genannten 
Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, ohne dass es einer vorherigen Antragstellung bedarf. Die 
Kostenerstattung in Höhe des Entlastungsbetrags nach Absatz 1 erhalten die Pflegebedürftigen 
von der zuständigen Pflegekasse oder dem zuständigen privaten Versicherungsunternehmen 
sowie im Fall der Beihilfeberechtigung anteilig von der Beihilfefestsetzungsstelle bei Beantragung 
der dafür erforderlichen finanziellen Mittel gegen Vorlage entsprechender Belege über entstandene 
Eigenbelastungen im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der in Absatz 1 Satz 3 genannten 
Leistungen. Die Leistung nach Absatz 1 Satz 1 kann innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres in 
Anspruch genommen werden; wird die Leistung in einem Kalenderjahr nicht ausgeschöpft, kann 
der nicht verbrauchte Betrag in das folgende Kalenderhalbjahr übertragen werden.  

(3) Der Entlastungsbetrag nach Absatz 1 Satz 1 findet bei den Fürsorgeleistungen zur Pflege nach 
§ 13 Absatz 3 Satz 1 keine Berücksichtigung. § 63b Absatz 1 des Zwölften Buches findet auf den 
Entlastungsbetrag keine Anwendung. Abweichend von den Sätzen 1 und 2 darf der 
Entlastungsbetrag hinsichtlich der Leistungen nach § 64i oder § 66 des Zwölften Buches bei der 
Hilfe zur Pflege Berücksichtigung finden, soweit nach diesen Vorschriften Leistungen zu gewähren 
sind, deren Inhalte den Leistungen nach Absatz 1 Satz 3 entsprechen.  

(4) Die für die Erbringung von Leistungen nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 1 bis 4 verlangte 
Vergütung darf die Preise für vergleichbare Sachleistungen von zugelassenen Pflegeeinrichtungen 
nicht übersteigen. Näheres zur Ausgestaltung einer entsprechenden Begrenzung der Vergütung, 
die für die Erbringung von Leistungen nach Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 durch nach Landesrecht 
anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag verlangt werden darf, können die 
Landesregierungen in der Rechtsverordnung nach § 45a Absatz 3 bestimmen.  

 

§ 64i SGB XII - Entlastungsbetrag bei den Pflegegraden 2, 3, 4 oder 5 - 

Pflegebedürftige der Pflegegrade 2, 3, 4 oder 5 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in 
Höhe von bis zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen zur  

1.  Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen,  
2. Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei  
     der Gestaltung ihres Alltags oder  
3. Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45a des Elften Buches.  
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§ 66 SGB XII - Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 - 

Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 haben Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe von bis 
zu 125 Euro monatlich. Der Entlastungsbetrag ist zweckgebunden einzusetzen zur  

1. Entlastung pflegender Angehöriger oder nahestehender Pflegepersonen,  
2. Förderung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen bei er  
     Gestaltung ihres Alltags,  
3. Inanspruchnahme von  

a) Leistungen der häuslichen Pflegehilfe im Sinne des § 64b,  
b) Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes nach § 64e,  
c) anderen Leistungen nach § 64f,  
d) Leistungen zur teilstationären Pflege im Sinne des § 64g,  
4. Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten im Sinne des § 45a des Elften 
Buches.  
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1. Entlastungsbetrag in der Pflegeversicherung 

 
Alle versicherten Pflegebedürftigen in Pflegegrad (PG) 2-5 haben bei häuslicher Pflege einen 
Anspruch auf einen monatlichen Entlastungsbetrag bis zu 125 € nach § 45 b SGB XI, u.U auch 
zusätzlich zum Pflegegeld oder zu der Pflegesachleistung. Bei den Leistungen nach § 45 b SGB XI 
handelt es sich um sogenannte qualitätsgesicherte Entlastungsleistungen.  
 
Diese dienen der Unterstützung im häuslichen Bereich, insbesondere  
 

 der Unterstützung bei der Organisation benötigter Hilfeleistungen,  
 dem Entgegenwirken von Weglauftendenzen 
 und/oder zur Entlastung von Angehörigen.  

 
Diese Hilfe erfolgt z.B durch.  
 

 Betreuungsgruppen für an Demenz erkrankte Menschen (z B. Alzheimergruppen),  

 Helferkreise zur stundenweisen Entlastung pflegender Angehöriger im häuslichen 
Bereich,  

 Tagesbetreuung in Kleingruppen oder Einzelbetreuung,  
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 Vermittlung von Betreuungs- und Entlastungsleistungen sowohl für Pflegebedürftige als 
auch Pflegepersonen,  

 Familienentlastende Dienste,  

 Alltagsbegleitung (z.B Organisation von Hol- und Bringdiensten, aber auch 
Organisation von Arztterminen (nicht die Begleitung hierbei) 

 Pflegebegleitung  

 Kurzzeitpflege 

 Tages- und Nachtpflege  
 
Unter die Entlastungsleistungen fallen insbesondere auch Vorlesen, Spazierengehen und ähnliche 
sogenannte pflegerische Betreuungsleistungen durch die o.g. Dienste.  
 
Die Leistungen werden den Pflegebedürftigen nur als Erstattungen ihrer diesbezüglichen 
Aufwendungen -die immer über eine landesrechtlich anerkannte Stelle (i.d.R. ein qualifizierter 
Pflegedienst) erbracht werden müssen- gewährt. Der Bedarf kann als Jahresbedarf geltend 
gemacht werden, nicht verbrauchte Beträge des Vorjahres können z.B. auch auf das Folgehalbjahr 
übertragen werden. Werden ab PG 2 zugleich Sachleistungen in Anspruch genommen, können 
zusätzlich zu den 125 € auch noch bis zu 40 % des Betrages für nicht in Anspruch genommene 
Sachleistungen für diese Entlastungsleistungen verwendet werden.  

1.1 Besonderheiten bei PG 1 

In PG 1 haben Pflegebedürftige nur einen Teilzugang zu den Leistungen der Pflegeversicherung. 
Der Gesetzgeber geht davon aus, dass das Maß der Pflegebedürftigkeit nur sehr gering ist, aber 
die Selbständigkeit noch recht hoch. In PG 1 werden deswegen weder ein Pflegegeld noch 
reguläre Leistungen für die Kosten eines ambulanten Pflegedienstes gewährt sondern maximal nur 
der Entlastungsbetrag von bis zu 125 € monatlich für die o.g. Bedarfe. Dieser Betrag kann aber bei 
PG 1 auch als Zuschuss zur vollstationären Pflege oder für die hauswirtschaftliche Versorgung 
oder einzelne pflegerische Hilfen gezahlt werden.  

Zusätzlich zum Entlastungsbetrag werden bei pflegeversicherten Personen in PG 1 auch noch 
Hilfen gewährt für:  

 Pflegeberatung (Dienstleistung) 
 Beratung in der Häuslichkeit (Dienstleistung) 
 Zusätzliche Leistungen in amb. betreuten Wohngruppen (Wohngruppenzuschlag/214 € 

mtl.)  
 Versorgung mit zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln (max. 40€/mtl.)  
 Zuschüsse zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen (max. 4.000 € je Maßnahme) 
 Zusätzliche Betreuung und Aktivierung in stationären Einrichtungen (Dienstleistung 

d.Heims) 
 Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche Pflegepersonen (Dienstleistung) 

Personen mit einer Einstufung in PG 1 haben –sofern die Leistungen von 125 € der Pflegekassen 
nicht ausreichen- keinen Anspruch auf (aufstockende) Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. 
Kapitel des SGB XII. Dennoch ist es möglich, dass für diese Personen ein weitergehender Bedarf , 
vor allem für hauswirtschaftliche Hilfen, durch den zuständigen örtlichen Sozialhilfeträger 
festgestellt wird. Ein solcher Bedarf kann aber nicht aus Mitteln des 7. Kapitels SGB XII, sondern 
nur aus anderen Kapiteln (siehe Punkt 2) gedeckt werden.   
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2. Verhältnis des Entlastungsbetrages n. § 45 b SGB XI zur Hilfe zur Pflege nach dem SGB 
XII  

Nach § 45b Abs.3 Satz 3 SGB XI werden die zusätzlichen Betreuungsleistungen auf den 
Entlastungsbetrag der Hilfe zur Pflege nach §§ 64i oder 66 SGB XII nur dann angerechnet, wenn 
nach diesen Vorschriften Leistungen zu gewähren sind, deren Inhalte den Leistungen des § 45 b 
SGB XI entsprechen.  
 
Weil die aufgezählten Hilfen in §§ 64i und 66 SGB XII (sozialhilferechtlicher Entlastungsbetrag) 
inhaltlich so gut wie identisch sind mit den Hilfen nach § 45 b SGB XI und sie auch auf 125 € mtl. 
gedeckelt sind, sind pflegeversicherte Personen zunächst auf die Ausschöpfung der Leistungen 
der Pflegeversicherung zu verweisen. Eine Aufstockung oder gar der doppelte Bezug von 
Entlastungsleistungen in Höhe von 2 x 125 € mtl. -jeweils aus SGB XI und §§ 64i, 66 SGB XII - hat 
nicht zu erfolgen. Der Entlastungsbetrag der Pflegekasse bei PG 2-5 ist ausschließlich auf den 
reinen Betreuungsbedarf anzurechnen, da Pflegebedürftige der PG 2-5 den Entlastungsbetrag 
nicht für.pflegerische oder hauswirtschaftliche Hilfen verwenden dürfen. Bei PG 1 ist er zunächst 
auf einen pflegerischen Bedarf, dann auf einen Betreuungsbedarf und dann erst auf einen 
hauswirtschaftlichen Bedarf anzurechnen. Dies ist darin begründet, dass für die 
hauswirtschaftlichen Bedarfe noch eine Hilfe nach § 70 SGB XII vorgesehen ist und der 
pflegerische Bedarf vordringlich vor einem (ggf. nur gewünschtem, aber) nicht zwingend 
erforderlichen Betreuungsbedarf zu decken ist. Bei PG 1 kann aber weder ein pflegerischer Bedarf 
noch der Betreuungsbedarf über die Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII aufgestockt werden, weil 
sie auf max. 125 € gedeckelt ist. 

 
Eine Entscheidung, welche anderen Hilfen bei PG 1 bei einem Bedarf von mehr als 125 € gewährt 
werden, wird nur auf Grundlage einer Einzelfallprüfung getroffen. Dabei muss eine vorrangige 
Hilfegewährung nach den vorgehenden Vorschriften anderer Leistungssysteme (z.B. SGB V, VI, 
VII, IX, Xl, Einsatz des Mehrbedarfes wegen Schwerbehinderung) geprüft werden. Es können z.B. 
zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung  Pflegehilfsmittel oder 
Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen durch die Pflegekasse finanziert werden (siehe 1.1.). 
Sofern eine pflegeversicherte Person in PG 1 einen Bedarf an hauswirtschaftlichen Hilfen haben 
sollte und bereits den Entlastungsbetrag der Pflegekasse vollständig durch die anderen o.g. 
Bedarfslagen ausgeschöpft hat, kann ein (zusätzlicher) Bedarf an hauswirtschaftlicher Versorgung 
über § 70 SGB XII abgedeckt werden (siehe auch Hinweis dort), jedoch nicht ein pflegerischer 
Bedarf.   
 
 
Beispiel: 
 

Herr K. ist pflegeversichert, alleinstehend und es wurde bei ihm der PG 1 festgestellt. 
Zweimal wöchentlich kommt ein qualifizierter Dienst für eine Wohnungsreinigung (die 
Kosten des LK 13 betragen hierfür 150 € mtl.), desweiteren macht der Pflegedienst mit ihm 
im Monat insgesamt 3 Stunden Ausflüge als betreuerische Entlastungsleistung im Sinne 
von § 45b SGB XI. Hierfür verlangt der Pflegedienst 81 € monatlich (LK 31 mit z.B. 
0,45€/min). 
 
Lösung:  
Insgesamt muss Herr K für den Pflegedienst 231 € mtl. bezahlen. Von der Pflegekasse 
erhält er dafür den Entlastungsbetrag von 125 €. Der verbleibende Rest von 106 € mtl. 
kann über eine Hilfe nach § 70 SGB XII zur Abdeckung des restlichen hauswirtschaftlichen 
Bedarfs gewährt werden.  
 
Variante: 
Sollte der Pflegedienst mehr Entlastungsleistungen für die Begleitung bei Ausflügen, 
erbringen, z.b. in einem Umfang von 180 € mtl., so können aus Sozialhilfemitteln nur die 
Kosten für die hauswirtschaftlichen Hilfen (150 €) vollständig aus § 70 SGB XII 
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übernommen werden. Die Differenz von 55 € zwischen dem Entlastungsbetrag der 
Pflegekasse von 125 € und den 180 € der Aufwendungen für Ausflugsbegleitung muss Herr 
K. selber tragen.   
 
 

 
Bei Fällen von PG 2-5 umfassen bereits die Leistungen der Pflegeversicherung für häusliche 
Pflege durch Pflegedienste (Pflegesachleistungen) ggf. erforderliche hauswirtschaftliche Hilfen, für 
Pflege an der Person und auch für notwendige Betreuungsleistungen sodass diese Personen über 
den Entlastungsbetrag zusätzlich noch maximal 125 € nur für die unter 1 genannten Hilfen (also für 
zusätzliche Betreuungsleistungen auf Wunsch) abrufen können. Es erfolgt jedoch keine 
Aufstockung dieses Betrages über die Sozialhilfe, sondern es wird bei Bedarf die gedeckelte 
Pflegesachleistung (für Pflege an der Person und für die Hauswirtschaft und notwendige 
Betreuung) über § 64b SGB XII aus der Sozialhilfe aufgestockt.  
 
Beispiel:  
 

Herr K. ist pflegeversichert, alleinstehend und es wurde bei ihm der PG 3 festgestellt. 
Täglich kommt ein qualifizierter Dienst für Grundpflege, Wohnungsreinigung und 
stundenweiser Beaufsichtigung (die Gesamtkosten dieser LK betragen hierfür 1.500 € mtl., 
die Notwendigkerit dieser Hilfe wurde durch die Pflegefachkräfte bestätigt), desweiteren 
macht der Pflegedienst auf Wunsch mit ihm im Monat insgesamt 3 Stunden Ausflüge als 
betreuerische Entlastungsleistung im Sinne von § 45b SGB XI. Hierfür verlangt der 
Pflegedienst 81 € monatlich (LK 31 mit z.B. 0,45€/min). 
 
Lösung:  
Für die Grundpflege, Wohnungsreinigung und die notwendige Betreuung erhält Herr K. von 
der Pflegekasse den Höchstbetrag von 1.298 €. Den verbleibenden Restbetrag von 202 € 
mtl. kann er über die Hilfe zur Pflege nach § 64b SGB XII erhalten. Des weiteren erhält er 
ein um 2/3 gekürztes Pflegegeld (181,66 €) nach § 64a SGB XII i.V.m. § 63b Abs. 5 SGB 
XII. Die Kosten der gewünschten betreuerischen Entlastungsleistung von 81 € kann er über 
§ 45b SGB XI mit der Pflegekasse vollständig abrechnen.  
 
Variante: 
Sollte der Pflegedienst auf Wunsch des Herrn K. noch mehr Begleitung bei Ausflügen 
erbringen, z.b. in einem Umfang von 180 € mtl., so kann aus Sozialhilfemitteln keine 
Aufstockung dieser Betreuungsleistung aus § 64i SGB XII erfolgen. Die Differenz von 55 € 
zwischen dem Entlastungsbetrag der Pflegekasse von 125 € und den 180 € der 
Aufwendungen für Ausflugsbegleitung muss Herr K. selber tragen. Er könnte dafür ggf. sein 
anteiliges Pflegegeld oder einen ggf. gewährten Mehrbedarf Schwerbehinderung einsetzen. 

 

3. Entlastungsbetrag in der Hilfe zur Pflege 

3.1 bei PG 1  

Nicht pflegeversicherte Personen, die von den Pflegefachkräften nur in PG 1 eingestuft wurden, 
haben aus der Hilfe zur Pflege nur Anspruch auf den Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 125 € 
monatlich nach § 66 SGB XII. Dieser Entlastungsbetrag muss zweckgebunden verwendet werden 
und dient ebenfalls nur der Finanzierung von den unter Punkt 1.1 und 1.2 genannten Hilfen, die 
von qualifizierten Diensten erbracht werden müssen. Restbeträge durch nicht in Anspruch 
genommene Hilfen in Vormonaten können nicht „angespart“ werden. Eine Pflege durch 
Angehörige wird mit dem Entlastungsbetrag nicht finanziert. Es handelt sich also nicht um eine Art 
„kleines Pflegegeld“ oder eine „Pflegebeihilfe/Aufwandsentschädigung“ für Nachbarn oder 
Angehörige. Sofern Angehörige oder andere, nicht qualifizierte Personen die notwendige Hilfe nur 
entgeltlich erbringen wollen, kommt dafür nur eine Hilfe nach § 70 SGB XII ggf. in Betracht. Dies 
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kann in der Regel nur für die hauswirtschaftliche Versorgung mit im Einzelfall einhergehenden und 
nicht überwiegenden kleineren Hilfen an der Person (z.B. Einstieg in die Badewanne) gelten. Bei 
Vorlesen, Spielen, Tagesstrukturierung etc. ist davon auszugehen, dass dies durch Angehörige 
oder Nachbarschaftshilfe unentgeltlich erfolgt, sofern dies kein qualifizierter Dienst übernimmt; eine 
Rechtsgrundlage für eine Beihilfe zu diesen „Bedarfen“ ist im SGB XII nicht vorhanden.   

Sofern 125 € mtl. für den Einsatz eines qualifizierten Dienstes nicht ausreichen, kann eine 
vollständige Bedarfsdeckung nur über Leistungen nach anderen Kapiteln des SGB XII in Frage 
kommen. Dabei ist zunächst zu prüfen, ob nicht Maßnahmen der Verbesserung des 
Wohnumfeldes gem. § 63 Abs. 2 Nr. 2 über § 64 e SGB XII oder besondere Pflegehilfsmittel in 
Betracht kommen.  

Der Entlastungsbetrag ist vorrangig zur Deckung eines etwaigen pflegerischen- oder Betreuungs 
Bedarfs und ggf. erst darüber hinaus auch zur Deckung eines hauswirtschaftlichen Bedarfs 
einzusetzen. Dies ist darin begründet, dass für die hauswirtschaftlichen Bedarfe noch eine Hilfe 
nach § 70 SGB XII vorgesehen ist. 

  

Beispiel 1:  
 

Herr K. ist nicht pflegeversichert, alleinstehend und die Pflegefachkäfte haben bei ihm PG 1 
festgestellt. Zweimal wöchentlich kommt ein qualifizierter Dienst für eine 
Wohnungsreinigung (die Kosten des LK 13 betragen hierfür 150 € mtl.), deweiteren macht 
der Pflegedienst mit ihm im Monat insgesamt 3 Stunden Ausflüge als betreuerische 
Entlastungsleistung im Sinne von § 45b SGB XI. Hierfür verlangt der Pflegedienst 81 € 
monatlich (LK 31 mit z.B. 0,45€/min). 
 
Lösung:  
Insgesamt muss Herr K für den Pflegedienst 231 € mtl. bezahlen. Als Entlastungsbetrag 
nach § 66 SGB XII erhält er hierfür 125 €. Der verbleibende Rest von 106 € mtl. kann über 
eine Hilfe nach § 70 SGB XII zur Abdeckung des restlichen hauswirtschaftlichen Bedarfs 
gewährt werden.  
 
Variante1: 
Sollte der Pflegedienst mehr Entlastungsleistungen für die Begleitung bei Ausflügen, 
erbringen, z.b. in einem Umfang von 180 € mtl., so können aus Sozialhilfemitteln nur die 
Kosten für die hauswirtschaftlichen Hilfen (150 €) vollständig aus § 70 SGB XII 
übernommen werden. Die Differenz von 55 € zwischen dem Entlastungsbetrag nach § 66 
SGB XII von 125 € und den 180 € der Aufwendungen für Ausflugsbegleitung muss Herr K. 
selber tragen. Er könnte dafür einen ggf. anerkannten Mehrbedarf Schwerbehinderung 
einsetzen.  
 
 

 
Beispiel 2:  
 

Herr K. ist nicht pflegeversichert, alleinstehend und die Pflegefachkäfte haben bei ihm PG 1 
festgestellt. Die hauswirtschaftliche Versorgung übernimmt unentgeltlich die Tochter, die 
ihn auch manchmal wäscht. Einmal wöchentlich kommt noch ein qualifizierter Dienst für 
eine Ganzwaschung (die Kosten des LK 1 betragen hierfür 150 € mtl.), desweiteren macht 
der Pflegedienst mit ihm im Monat insgesamt 3 Stunden Ausflüge als betreuerische 
Entlastungsleistung im Sinne von § 45b SGB XI. Hierfür verlangt der Pflegedienst 81 € 
monatlich (LK 31 mit z.B. 0,45€/min). 
 
Lösung:  
Insgesamt muss Herr K für den Pflegedienst 231 € mtl. bezahlen. Als Entlastungsbetrag 
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nach § 66 SGB XII erhält er hierfür nur 125 €. Der verbleibende Rest von 106 € mtl. kann 
aus Sozialhilfemitteln nicht übernommen werden, da kein Bedarf an Hilfen nach § 70 SGB 
XII zur Weiterführung des Haushaltes besteht. Die Differenz muss Herr K. selber tragen. Er 
könnte dafür einen ggf. anerkannten Mehrbedarf Schwerbehinderung einsetzen, oder 
müsste auf die Betreuungsleistung verzichten, dafür könnte u.U. der Besuch einer 
Altentagesstätte/Seniorentreff empfohlen werden. Die geringe Pflegedifferenz ist aus 
eigenen umgeschichteten Mitteln oder ggf. Vermögensschonbetrag finanzieren. Ggf. sollte 
überlegt werden, ob nicht ein Umbau im Sanitärbereich als 
Wohnumgfeldverbesserungsmaßnahme in Frage kommen könnte oder durch die 
Gewährung von Pflegehilfsmitteln (z.B. Duschstuhl), die Selbständigkeit erhöht werden 
könnte.  
 

3.2 bei PG 2-5 

 
Auch alle nicht versicherten Pflegebedürftigen mit PG 2-5 haben bei häuslicher Pflege einen 
Anspruch auf einen monatlichen Entlastungsbetrag bis zu 125 € nach § 64i SGB XII.  
Diese dienen der Unterstützung im häuslichen Bereich, insbesondere  
 

 der Unterstützung bei der Organisation benötigter Hilfeleistungen,  
 dem Entgegenwirken von Weglauftendenzen 
 und/oder zur Entlastung von Angehörigen.  

 
 
Die Leistung ist zweckgebunden für qualifizierte Dienste einzusetzen, daher bietet sich an, dies nur 
im Wege der Kostenerstattung unter Nachweis einer Rechnung eines für diesen Hilfe anerkannten 
Pflegedienstes bis max. 125 € an die pflegebedürftige Person vorzunehmen.  
 
Der Entlastungsbetrag kann auch parallel zur Gewährung von Pflegegeld gezahlt werden. Er kann 
auch parallel zur Gewährung von Pflegesachleistungen eines ambulanten Pflegedienstes erfolgen.  
 
Wird jedoch von den Pflegefachkräften ein notwendiger Bedarf an Betreuungsleistungen 
(zusätzlich zur Pflege an der Person und ggf. HWV) festgestellt, ist dieser Bedarf (dieser LK) über 
§ 64 b vollständig zu decken und zu gewähren. Äußert die pflegebedürftige Person, die durch 
einen Pflegedienst versorgt wird, zusätzlich zum notwendigen Bedarf an Betreuungsleistungen 
noch den Wunsch, darüber hinaus noch (nicht notwendige aber wünschenswerte) 
Entlastungsleistungen -ggf. auch durch einen anderen Dienst- in Anspruch nehmen zu wollen, sind  
diese mit maximal 125 € über § 64i zu gewähren. Keinesfalls kann eine Aufstockung für HWV oder 
Pflegeleistungen aus § 64i SGB XII erfolgen. 
 
Beispiel  
 

Herr F hat PG 3, ist nicht pflegeversichert und lebt allein. Der qualifizierter Pflegedienst A 
kommt dreimal täglich z.B. zur Ganzwaschung, zur hauswirtschaftlichen Hilfe und er 
beaufsichtigt ihn teilweise wegen seiner Weglauftendenz (Kosten des Pflegedienstes mtl. 
rund 1.500 €); teilweise übernimmt die Beaufsichtigung auch die Tochter, die in Schwelm 
wohnt. Die Notwendigkeit der Hilfen wurde durch die Pflegefachkräfte bestätigt.    
 
Zusätzlich dazu hat Herr F. noch den Wunsch, einmal wöchentlich das Demenzcafé des 
ASB zu besuchen (qualifizierter Dienst). Hierfür fallen mtl. 100 € an. 
Lösung: Herr F. erhält eine Sachleistungbewiligung nach § 64 b SGB XII in Höhe der 
notwendigen LKs für pflegerische Hilfe, die Hauswirtschaft und die Beaufsichtigung durch 
den Pflegedienst A. Zusätzlich erhält er ein um 2/3 gekürztes Pflegegeld nach § 64a SGB 
XII i.V.m. § 63 b Abs. 5 SGB XII; dies könnte er an seine Tochter weiterleiten.  
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Für den Besuch des Demenzcafes erhält er auf Nachweis zusätzlich noch eine 
Kostenerstattung von 100 € mtl. nach § 64 i SGB XII als Entlastungsleistung.   

 

4. Verfahrensweise zur Feststellung des Bedarfs  

Die Pflegekasse entscheidet durch ein Gutachten des medizinischen Dienstes der Kassen (MDK) 
über alle Anträge pflegeversicherter Personen. Das Ergebnis der Begutachtung durch den MDK ist 
hinsichtlich des Ausmaßes des Pflegegrades verbindlich für den Sozialhilfeträger (§ 62a SGB XII). 
Falls ein ergänzender Hilfebedarf zu den Leistungen der Pflegeversicherung bei PG 1 bei der 
Abteilung Soziale Dienste oder bei 201.31/34 bekannt gegeben wird, sollte zur Abgrenzung zu und 
sonstigen Hilfen (z.B. § 70 SGB XII) ein möglichst umfassendes Bild des persönlichen Umfeldes 
(Beziehungen zu Bekannten und Verwandten) erhoben werden. Zugleich sollten die Umstände 
(Alter, kognitive Fähigkeit, ggf. vorliegende Behinderungen/Krankheiten), die den Bedarf bedingen, 
möglichst umfassend beschrieben werden. Wenn sich bei pflegeversicherten Personen, bei denen 
bisher kein PG festgestellt wurde, Anhaltspunkte für die Erreichung eines Pflegegrades ergeben, 
soll darauf gewirkt werden, einen Antrag bei der Pflegekasse zu stellen.  
 
Das Bekanntwerden im Sinne von § 18 SGB XII eines pflegerischen Bedarfs erfolgt in der Regel 
durch Hinweise und Mitteilung der Betroffenen, der Pflegedienste, Krankenhäuser oder 
Angehörigen an die Sozialen Diensten 201.1, die Leistungsabteilungen 201.31/34 oder an die 
Pflegefachkräfte. Für die Anfragen an die Fachstelle Hilfe zur Pflege ist das entsprechende 
Formular (in AKDN) zu verwenden. Eingereichte Gutachten des medizinischen Dienstes der 
Pflegekassen (MDK) oder Atteste sind, sofern in der Akte vorhanden, in Kopie beizufügen. Sofern 
im MDK Gutachten kein Pflegegrad anerkannt worden ist, ist dies im Regelfall nur bedingt zur 
Feststellung des notwendigen ergänzenden Bedarfs geeignet; die vom MDK getroffenen 
Feststellungen können dann aber Anhaltspunkte für detaillierte Ermittlungen bei der Fachstelle 
Hilfe zur Pflege liefern. 
 
Die tatsächliche Ermittlung eines Pflegegrades und des notwendigen Hilfeumfangs obliegt:  
 

a. entweder der Pflegekasse; d.h. deren Entscheidung hat die hilfesuchende Person ggf. 
abzuwarten und wenn sich danach ein ergänzender finanzieller Bedarf für Kosten eines 
Hauspflegedienstes ergeben sollten, muss dieser von den Pflegefachkräften ermittelt 
werden. 

b. in Eilfällen den Pflegefachkräften, die möglichst in Kooperation mit den 
Kollegen/Kolleginnen der Sozialen Dienste auch den tatsächlichen Bedarf feststellen. Ein 
Eilfall ist in der Regel ein dringender Bedarf, bei dem die betroffene Person über keine 
finanziellen Mittel oberhalb eines GruSI Bedarfes verfügt. Ein Eilfall kann auch die 
Sicherstellung von Versorgung und Pflege bei Meldungen an den Sozialdienst über hilflose 
Personen, über Krisenintervention und in Notfällen sein. Bei solcher Form von Gefahr im 
Verzug und nicht rechtzeitiger Möglichkeit der Einschaltung der Pflegefachkräfte, hat auch 
der Sozialdienst die Befugnis zur Kostenzusage gegenüber den beauftragten 
Pflegediensten und schaltet danach die Pflegefachkräfte ein. Hier sind dann im Wege eines 
Erstattungsanspruches ggf. Leistungen der Pflegekasse zu sichern. 
 

c. in Fällen ohne Pflegeversicherung möglichst in Kooperation mit den Kollegen/Kolleginnen 
der Sozialen Dienste abschließend den Pflegefachkräften, die auch zugleich den Bedarf 
abschließend feststellen. 

Die Pflegefachkräfte (und in den obigen Ausnahmen auch der Sozialdienst) geben in Eilfällen auch 
Kostenzusagen gegenüber Pflegediensten ab. Die endgültige Bescheidung, aus welcher 
Bestimmung welche Hilfe gewährt wird, erfolgt durch 201.31. 
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5. Bewilligungsverfahren 

Die Entlastungsleistungen, andere Hilfen zur Pflege (PG 2-5) und ggf. ergänzende Hilfen nach § 
70 SGB XII sind mit Bescheid zu bewilligen. In der Regel ist der Leistungszeitraum auf maximal ein 
Jahr nach der Begutachtung der Fachstelle Hilfe zur Pflege zu begrenzen oder an den 
Nachbegutachtungstermin, den die Fachstelle Hilfe zur Pflege in ihren Hausbesuchsberichten 
aufführt, anzupassen. Jede Bewilligung muss eine Berechnung der monatlichen 
Hilfehöhe/Leistung bzw. eine Benennung der anerkannten Leistungskomplexe für die 
Entlastungsleistung bis max 125 € beinhalten.  
 
Zugleich ist wegen des Dreiecksverhältnisses „Sozialhilfeträger - ambulanter Dienst - 
pflegebedürftige Person“ eine schriftliche Kostenübernahmebestätigung unter Angabe des 
Bewilligungszeitraumes sowie des maximal anerkannten Entlastungsbetrages an den Pflegedienst 
zu übermitteln. Diese Kostenübernahmebestätigung muss auch einen Hinweis auf einen 
Rückforderungsvorbehalt bei rückwirkender Aufhebung der Leistungsbewilligung gegenüber der 
pflegebedürftigen Person beinhalten.  
 
Bei gleichzeitigem Bezug von Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII oder anderen Lestiungen 
der Hilfe zur Pflege sollte die Bewilligungsdauer der Entlastungsleistung an den 
Bewilligungszeitraum der Grundsicherung/der anderen Hilfe zur Pflege angepasst werden.  
 
Beispiel:  
 
Die Feststellung des Pflegegrades 1 und die Notwendigkeit einer Entalstungsleistung durch die 
Fachstelle erfolgt am 01.03.17; eine erneute Prüfung wird vorgeschlagen in 12 Monaten; somit 
also im Februar 2018:  
Lfd. Bewilligungszeitraum der Grundsicherung noch bis zum 30.06.17 

 zunächst Bewilligung der Entlastungsleistung für den Zeitraum 01.03.17 nur bis 30.06.17 
Nach nahtloser Vorlage des Weiterbewilligungsantrages auf Grundsicherung:  

 Bewilligung Grundsicherung für den Zeitraum 01.07.17 bis 30.06.18 
 Bewilligung Entlastungsleistung für den Zeitraum 01.07.17 jedoch nur bis 28.02.18 (neuer 

Begutachtungstermin) 
 
Bei dem Bewilligungsbescheid für die pflegebedürftige Person handelt es sich um einen 
Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. Zukünftige oder später bekannt gewordene Änderungen in den 
gesundheitlichen und/oder wirtschaftlichen Verhältnissen, die die Verringerung oder die gänzliche 
Ablehnung der Hilfe zur Pflege zur Folge haben, sind mit einer Aufhebungsentscheidung nach §§ 
45, 48 ff. SGB X entsprechend zu bescheiden.  
 
Gegenüber einem Pflegedienst besteht erst nach Aufhebung des Bewilligungsbescheides ein 
zivilrechtlicher Anspruch auf Erstattung aus ungerechtfertigter Bereicherung und gegenüber der 
pflegebedürftigen Person aus einem öffentlich rechtlichen Schuldverhältnis. Beide haften 
gegenüber dem Sozialamt als Gesamtschuldner (BGH v. 31.03.16, Az III ZR 267/15). 
 
 

6. Besitzstandsfälle der ehemaligen Pflegestufe 0 

 
Bei Fällen, die bereits vor dem 01.01.17 Leistungen der damaligen Pflegestufe 0 erhalten haben, 
sollte das gemäß der Übergangsregelung des § 138 SGB XII von Amts wegen zu betreibende 
Verfahren zur Ermittlung und Feststellung des Pflegegrades nur dann angestrebt werden, wenn 
mit einer Einstufung mindestens in Pflegegrad 2 zu rechnen ist. Eine Neubegutachtung von nicht 
pflegeversicherten Personen sollte, wenn möglich, zunächst nicht forciert werden.  
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Wurden bis zum 31.12.2016 Leistungen der Pflegestufe 0 (ohne Feststellung der eingeschränkten 
Alltagskompetenz) erbracht und wird auch bei einer Neubegutachtung nach dem 01.01.17 kein 
PG, aber dennoch der selbe Bedarf an Hilfen festgestellt, so wird die Leistung der Pflegestufe 0 in 
gleicher Höhe (wie bis zum 31.12.2016) als Besitzstand nach §§ 61 ff SGB XII i.d.F. bis 
31.12.2016 i.V.m. § 138 SGB XII i.d.F. ab 01.01.17 weiterhin erbracht.  
 
Ergibt eine Neubegutachtung nunmehr einen Pflegegrad 1 (oder höher), ist die Hilfe nach dem 
Recht ab 01.01.17 zukünftig festzusetzen; ggf. auch rückwirkend ab 01.01.17, wenn bereits vor 
Begutachtung die Voraussetzungen für den PG vorgelegen haben. Bei Neueinstufung in PG 2-5 
siehe auch Hinweise zu § 61 XII.    
 
 

7. Vollstationäre Pflege mit PG 1 oder weniger 

In der vollstationären Pflege ist zwischen Bestandsfällen (von Zeiten vor dem 01.01.17) und 
Neufällen zu unterscheiden.  
 
Bei Bestandsfällen der bisherigen Pflegestufe 0 wird eine Entscheidung nur auf Grundlage einer 
Einzelfallprüfung getroffen.  
 

 Bei Bestandsfällen in Pflegestufe 0 nach SGB XII i.F. bis 31.12.2016 sollte das gemäß der 
Übergangsregelung des § 138 SGB XII von Amts wegen zu betreibende Verfahren zur 
Ermittlung und Feststellung des Pflegegrades nur dann angestrebt werden, wenn mit einer 
Einstufung mindestens in Pflegegrad 2 zu rechnen ist. Eine Neubegutachtung von 
nichtversicherten Antragstellern sollte wenn möglich nicht forciert werden.  
 

 Für laufende, noch nicht neu begutachtete Bestandsfälle der Pflegestufe 0 erfolgt weiterhin 
eine Leistungsgewährung nach den bis zum 31.12.2016 gültigen Vergütungssätzen für 
Pflegestufe 0. Diese unterliegen keiner Dynamisierung mehr.  

 
 Für Bestandfälle der Pflegestufe 0, die nach Neubegutachtung nur Pflegegrad 1 oder 

keinen Pflegegrad erhalten können, aber dennoch weiter heimbetreuungsbedürftig sind, 
erfolgt die Leistungsgewährung ebenfalls weiter nach altem Recht (Besitzstandsregel ggf. 
unter Abzug von PG 1 Leistungen der Pflegekasse).  
  

 Für Personen, bei denen die Heimbetreuungsbedürftigkeit aus anderen als in erster Linie 
pflegerischen Gründen vorliegt, können im Ausnahmefall Leistungen z.B. nach §§ 67 ff. 
SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) gewährt werden  

 
Neuanträge von bisherigen Selbstzahlern:  
 
Eine Entscheidung wird nur auf Grundlage einer Einzelfallprüfung getroffen. Es ist vorrangig die 
Möglichkeit einer ambulanten Versorgung zu prüfen; maßgeblich ist die Einschätzung der 
Pflegefachkräfte. Wenn eine ambulante Versorgung möglich ist, erfolgt die Ablehnung stationärer 
Leistungen. Sollte eine Heimbetreuung unabdingbar notwendig sein, muss entweder §§ 53 ff oder 
§§ 67 ff SGB XII geprüft werden. Eine Absprache mit 201.2 sollte erfolgen.  
 
Neuanträge bei erstmaligen Heimaufnahmen  
 
Eine Entscheidung wird nur auf Grundlage einer Einzelfallprüfung getroffen. Die Aufnahme in eine 
vollstationäre Einrichtung ist zu vermeiden. Im Rahmen der Pflegeberatung bzw. Beratung durch 
die Pflegefachkräfte sollte daher geprüft werden, ob und wie eine Bedarfsdeckung über ambulante 
Leistungen erfolgen kann. In Betracht zu ziehen sind dabei beispielweise auch ambulant betreute 
Wohnformen. Maßgeblich ist die Einschätzung der Pflegefachkräfte. Sollte dennoch eine 
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Heimbetreuung unabdingbar notwendig sein, muss entweder §§ 53 ff oder §§ 67 ff SGB XII geprüft 
werden. Eine Absprache mit 201.2 sollte erfolgen.  
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Anlage a  
 


 


Verbindliche Hinweise zur Abrechnung der Leistungskomplexe ab 01.01.2017 
 
Die nachfolgenden Leistungen sind in Komplexe gefasst und beschreiben Tätigkeiten ambulanter Pflegedienste für Pflegebedürftige. Maßgeblich für das Vorliegen von Pflegebe-
dürftigkeit sind Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder Fähigkeitsstörungen in den sechs Bereichen bzw. Modulen Mobilität (1), Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 
(2), Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (3), Selbstversorgung (4), Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderun-
gen und Belastungen (5), Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte (6). Wobei alle Module bei der Festlegung des Pflegegrades in unterschiedlicher Wertigkeit einflie-
ßen. Die Module 7 (Außerhäusliche Aktivitäten) und 8 (Haushaltsführung) werden zur Ermittlung des Pflegegrades nicht herangezogen und sind lt. 3. Empfehlungen des Experten-
beirats (2013) lediglich eine geeignete Informationsquelle für eine individuelle Pflege- und Hilfeplanung.  
 
Daraus folgt, dass die entsprechend dem Leistungskatalog vereinbarten Leistungsinhalte sich stets nach dem individuellen Pflegebedarf, den Selbstpflegemöglichkeiten des Pfle-
gebedürftigen sowie den Möglichkeiten und Fähigkeiten der beteiligten Pflegepersonen auszurichten haben. Leistungsart und Leistungsinhalte werden vom Pflegedienst als Unter-
stützung, als teilweise oder vollständige Übernahme der Versorgung oder im Rahmen der Beaufsichtigung, Aufforderung, Motivation und Anleitung des Pflegebedürftigen mit dem 
Ziel erbracht, die Selbstversorgungspotenziale zu erhalten und stärken. 
 
Bei der Leistungsbeschreibung wird nicht unterschieden, ob die Leistungen für vorrangig somatisch beeinträchtigte Pflegebedürftige oder vorrangig kognitiv und psychisch beein-
trächtigte Pflegebedürftige erbracht werden. Das konkrete Leistungsgeschehen richtet sich daher an der konkreten Beeinträchtigung bzw. dem individuellen Pflegebedarf aus. 
Sämtliche Hilfen sind im Rahmen der aktivierenden, ressourcenorientierten Pflege zu erbringen. Die aktivierende Pflege, einschließlich der Kommunikation mit dem Pflegebedürfti-
gen stellt keine besondere, eigenständige Leistung dar. Sie ist vielmehr selbstverständlicher Bestandteil aller zu erbringenden Leistungen. Jedem einzelnen Leistungskomplex sind 
die Leistungsart und verschiedene Leistungsinhalte zugeordnet. Die Leistungsart und die wesentlichen Inhalte werden durch Fettdruck hervorgehoben. Bei gleichzeitiger Erbrin-
gung von mehreren Leistungskomplexen sind soweit möglich die verbundenen Leistungskomplexe 18-26 und 29 abzurechnen. Soweit Angehörige und/oder andere Pflegeperso-
nen Leistungen selbst vornehmen, ist vom Pflegedienst auf notwendige prophylaktische pflegerische Maßnahmen hinzuweisen. Der Pflegedienst ist für die Qualität der Leistungen 
seiner Einrichtung verantwortlich. Mit den ausgewiesenen Vergütungen nach Punkten eines Leistungskomplexes sind alle vertraglichen Leistungen abgegolten. Die für die jeweili-
ge Leistung erforderliche  Vor- und Nachbereitung ist Bestandteil des Leistungskomplexes und nicht gesondert vergütungsfähig. 
 
Der Leistungseinsatz nach Zeit beginnt grundsätzlich mit dem Betreten der Häuslichkeit und endet mit dem Verlassen der Häuslichkeit. Bei Einsätzen außerhalb der Häuslichkeit 
beginnt der Einsatz nach Zeit mit der Begrüßung und endet mit der Verabschiedung. Werden in einem Einsatz sowohl verrichtungsbezogene Tätigkeiten als auch Leistungen nach 
Zeit erbracht, beginnt und/oder endet die Leistungszeit der nach Zeit abgerechneten Leistung mit Beginn bzw. Ende der verrichtungsbezogenen Tätigkeit. Der Leistungseinsatz 
nach Zeit beinhaltet somit auch den Zeitaufwand für die erforderliche Vor- und Nachbereitung der Leistungserbringung vor Ort (Leistungszeit). In Abhängigkeit vom individuellen 
Pflegebedarf und den Ressourcen des Pflegebedürftigen ist ein Leistungskomplex dann abrechnungsfähig, wenn zu der jeweiligen Leistungsart mindestens die fettgedruckten 
Leistungsinhalte vollständig erbracht werden. Alle Vergütungen gelten unabhängig von dem Wochentag und der Uhrzeit. 
Der Pflegedienst berechnet unabhängig vom Kostenträger für die erbrachten Leistungen die mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern ausgehandelten Entgelte entsprechend 
der gültigen Vergütungsvereinbarung gem. § 89 SGB XI. Neben den Vergütungssätzen für die im Leistungskomplexsystem aufgeführten Leistungen nach § 89 SGB XI kann der 
Pflegedienst mit dem Pflegebedürftigen nur solche anderen Leistungen vereinbaren, die nicht Bestandteil des Leistungskomplexkatalogs sind. 
Leistungen nach dem Leistungskomplex 31/32 sind gegenüber den Sozialhilfeempfängern vorbehaltlich der Änderung des SGB XII nicht abrechnungsfähig. Leistungen, die nach 
dem SGB XII erbracht werden, bleiben hiervon unberührt. 
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Übersicht der Leistungskomplexe SGB XI 


 


 
Leistungs 
Komplex 


 
Leistungsart 


 
Leistungsinhalte 


 
Punkte 


Erläuterungen der Leistungskom-
plexe  


 
1 
 


 
Ganzwaschung 
 
Ist in einem Einsatz nicht ab-
rechnungsfähig mit LK 2, 15a - 
21, 23 – 29 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010001 


 


 
1. Waschen, Duschen, Baden 
2. Mund-, Zahn- und Lippenpflege 
3. Rasieren 
4. Hautpflege 
5. Haarpflege (Kämmen, ggf. Waschen) 
6. Nagelpflege 
7. An- und Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken 
8. Vorbereiten/Aufräumen des Pflegebereiches 
9. und außerdem bei  


- eingeschränkten kognitiven oder kommunikativen Fähigkeiten 
  oder/und  
- auffälligen Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen  
  oder/und 
- sonstigen altersbedingten Krankheitsbilder 
zusätzlich anleitende, motivierende und/oder auffordernde Pfle-
ge zur Erhaltung und Stärkung der Selbstversorgungspotentiale 


  


 
426 


 
Ganzkörperwaschung soweit notwen-
dig, mindestens Ober- und Unterkör-
per 


 
2 


 
Teilwaschung 
 
Ist in einem Einsatz nicht ab-
rechnungsfähig mit LK 1, 15a - 
21, 23 - 29 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010002 


 
1. Teilwaschung (z.B. Intimbereich) 
2. Mund-, Zahn- und Lippenpflege 
3. Rasieren 
4. Hautpflege 
5. Haarpflege 
6. Nagelpflege 
7. An- und Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken 
8. Vorbereiten / Aufräumen des Pflegebereiches 
9. und außerdem bei  


- eingeschränkten kognitiven oder kommunikativen Fähigkeiten 
   oder/und  
 - auffälligen Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen  
   oder/und 


 
228 


 
Teilkörperwaschung (Ober- oder Un-
terkörper) soweit notwendig oder min-
destens Waschung des Intim-
bereiches 
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- sonstigen altersbedingten Krankheitsbilder 
zusätzlich anleitende, motivierende und/oder auffordernde Pfle-
ge zur Erhaltung und Stärkung der Selbstversorgungspotentiale 
 


 
3 


 
Ausscheidungen 
 
Ist in einem Einsatz nicht ab-
rechnungsfähig mit  
LK 16 - 21, 23 – 28 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010003 


 
1. Utensilien bereitstellen, anreichen 
2. zur Toilette führen 
3.   Unterstützung u. allgem. Hilfestellung (Urin, Stuhl, Schweiß, 


Sputum, Erbrochenes) 
4.   Überwachung der Ausscheidung 
5.   Entsorgen,  Reinigen des Gerätes und des Bettes 
6.   Katheterpflege (insb. Wechseln von Urinbeuteln) Stomaversorgung  
      bei Anus praeter (Wechsel u. Entleerung des Stomabeutels) 
7.   Empfehlung zum Kontinenztraining / Inkontinenzversorgung 
8.   Nachbereiten des Pflegebedürftigen ggf. Intimpflege 
9.   und außerdem bei 
      - eingeschränkten kognitiven oder kommunikativen Fähigkeiten 


 oder/und  
 - auffälligen Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen  


      oder/und 
      - sonstigen altersbedingten Krankheitsbilder 
      zusätzlich anleitende, motivierende und/oder auffordernde Pfle- 
      ge zur Erhaltung und Stärkung der Selbstversorgungspotentiale 
 


 
104 
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4 


 
Selbständige 
Nahrungsaufnahme 
 
Ist in einem Einsatz nicht ab-
rechnungsfähig mit LK 5;  
16 - 18; 20; 24 - 28  
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010004 


 
1.   Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung  
2.   Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen 
3.   Entsorgen der benötigten Materialien 
4.   Säubern des Arbeitsbereiches 
5.   Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Er 
      nährung (z.B. Diabetiker) ausreichende Flüssigkeitszufuhr incl.  
      Beratung über Esshilfen 
6.   und außerdem bei  
      - eingeschränkten kognitiven oder kommunikativen Fähigkeiten 


 oder/und  
- auffälligen Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen  
  oder/und 
- sonstigen altersbedingten Krankheitsbilder 
zusätzlich anleitende, motivierende und/oder auffordernde Pfle-
ge zur Erhaltung und Stärkung der Selbstversorgungspotentiale 


 


 
104 


 


 
5 


 
Hilfe bei der Nahrungs-
aufnahme 
 
Ist in einem Einsatz nicht ab-
rechnungsfähig mit LK 4, 15a - 
18; 20; 24; 27, 28  
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010005 


 
 


 
1. Mundgerechtes Vorbereiten der Nahrung und Eingießen von 


Getränken 
2. Lagern und Vorbereiten des Pflegebedürftigen 
3. Darreichung der Nahrung und von Getränken 
4. Entsorgen der benötigten Materialien 
5. Säubern des Arbeitsbereiches (spülen) 
6. Versorgung des Pflegebedürftigen (Hygiene im Zusammenhang mit 


der Nahrungsaufnahme) 
7. Kenntnisvermittlung (keine Ernährungsberatung) über richtige Er-


nährung (z.B. Diabetiker) ausreichende Flüssigkeitszufuhr incl. Be-
ratung über Esshilfen 


8. und außerdem bei 
- eingeschränkten kognitiven oder kommunikativen Fähigkeiten 
 oder/und  
 - auffälligen Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen  


      oder/und 
      - sonstigen altersbedingten Krankheitsbilder 
      zusätzlich anleitende, motivierende und/oder auffordernde Pfle- 
      ge zur Erhaltung und Stärkung der Selbstversorgungspotentiale 
 


 
260 
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6 


 
Sondenernährung 
bei implantierter 
Magensonde (PEG) 


 
Ist in einem Einsatz nicht ab-
rechnungsfähig mit 
LK 16,17,27,28  
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010006 
 
 


 


 
1. Vorbereiten und Richten der Sondennahrung 
2. Sachgerechtes Verabreichen der Sondennahrung 
3. Nachbereitung 
4. und außerdem bei 


- eingeschränkten kognitiven oder kommunikativen Fähigkeiten 
 oder/und  
 - auffälligen Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen  


      oder/und 
       - sonstigen altersbedingten Krankheitsbilder 
      zusätzlich anleitende, motivierende und/oder auffordernde Pfle- 
      ge zur Erhaltung und Stärkung der Selbstversorgungspotentiale 


 


 
104 


 


 
7 


 


 
Lagern/Betten 
 
Ist in einem Einsatz nicht ab-
rechnungsfähig mit 
LK 16 -18; 20, 23-30  
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010007 


 
1. Richten des Bettes 
2. Wechseln der Bettwäsche 
3. Körper- und situationsgerechtes Lagern 
4. Vermittlung von Lagerungstechniken ggf. Einsatz von Lagerungshil-


fen 
5. und außerdem bei 


- eingeschränkten kognitiven oder kommunikativen Fähigkeiten 
 oder/und  
 - auffälligen Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen  


      oder/und 
      -  sonstigen altersbedingten Krankheitsbilder 
      zusätzlich anleitende, motivierende und/oder auffordernde Pfle-     
      ge zur Erhaltung und Stärkung der Selbstversorgungspotentiale 
 


 
104 


Lagern umfasst alle Maßnahmen, die 
dem Pflegebedürftigen das körper- 
und situationsgerechte Liegen und 
Sitzen innerhalb/ außerhalb des Bet-
tes ermöglichen, Sekundärerkrankun-
gen wie z.B. Kontrakturen oder 
Pneumonie vorbeugen und Selbstän-
digkeit unterstützen. 


 
8 


 
Mobilisation 
 
(Mindesteinsatzdauer 15 Minuten;  
nur als selbständige Leistung 
abrechenbar) 
 
Ist in einem Einsatz nicht ab-
rechnungsfähig mit  
LK 16 - 17; 27 - 29  
 
 


 
1. Aufrichten des Pflegebedürftigen im Bett 
2. An- / Auskleiden incl. An- und Ablegen von Körperersatzstücken 
3. Aufstehen / Zubettgehen 
4. Sitz-, Geh- und Stehübungen (ggf. unter Verwendung von Hilfsmit-


teln) bei Bettlägerigen passives, assistiertes oder aktives, funk-
tionsgerechtes Bewegen 


5. Hilfe beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung 
6. Hilfe beim Treppensteigen 
 


 
187 


 
Anfang und Ende der Mobilisation  
sind zu dokumentieren, 
keine Transferleistung 
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  Abrechnungspositionsnummer: 
  01010008 


7. und außerdem bei 
- eingeschränkten kognitiven oder kommunikativen Fähigkeiten 
 oder/und  
- auffälligen Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen  


      oder/und 
      - sonstigen altersbedingten Krankheitsbilder 
      zusätzlich anleitende, motivierende und/oder auffordernde Pfle-     
      ge zur Erhaltung und Stärkung der Selbstversorgungspotentiale 
 


 
9 


 
Arztbesuche 


 
Ist in einem Einsatz nicht abrech-
nungsfähig mit LK 15a –17 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010009 


 
1. Begleiten des Pflegebedürftigen, wenn persönliches Erschei-


nen bei Behörden oder Ärzten unumgänglich ist 
 


 
360 


 


 
10 


 
Beheizen des  
Wohnbereiches 


 
Ist in einem Einsatz nicht ab-
rechnungsfähig mit LK 16 – 17 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010010 


 
1. Besorgen, entsorgen von Heizmaterial im Wohnungsumfeld 
2.   Inbetriebnahme des Heizofens (nicht Fernwärme, Gas-, Zentral-


heizung) 
3.   Leistungskomplex gilt nur für den Wohnbereich des Pflegebedürfti-


gen 


 
60 


 
Leistungsinhalt 1 und / oder 2 sind zu 
erbringen 
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11 


 
Einkaufen 


 
Ist in einem Einsatz nicht abrech-
nungsfähig mit  
LK 15a - 17  
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010011 


 
1.   Zusammenstellen des Einkaufszettels für Gegenstände des tägl. 


Bedarfs  
2.   Einkaufen (incl. Arzneimittelbeschaffung) und notwendige Besor-


gung;( z.B. Bank- und Behördengänge) 
3.   Unterbringung und Versorgung der eingekauften Lebensmittel 
4.   Anleitung und Beachtung von Genieß- und Haltbarkeit von Lebens-


mittel 
5.   Ggf. Wäsche zur Reinigung bringen und abholen 


 
150 


 
Einkaufen (auch in mehreren Ge-
schäften) 


 
12 


 
Zubereiten von  
warmen Speisen 


 
Ist in einem Einsatz nicht abrech-
nungsfähig mit  LK 16, 17, 27, 28 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010012 


 
1. Anleitung zum Umgang mit Lebensmitteln und Vorbereitung der 


Lebensmittel 
2. Zubereiten von warmen Speisen 
3. Säubern des Arbeitsbereiches (z.B. Spülen) 
4. Entsorgen des verbrauchten Materials 
 


 
150 


 


 
 


 
13 


 
Aufräumen und/oder 
Reinigen der  
Wohnung 


 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010013 


 
1.   Aufräumen und/oder Reinigen des allgemeinüblichen Lebens-


bereiches (z.B. Wohn-/Schlafraum, Bad, Toilette, Küche) 
2. Trennen und entsorgen des Abfalls 


 
 


 
540 


 


 
14 


 
Waschen und Pflegen 
der Wäsche und Klei-
dung 


 
(Abrufempfehlung 1 x wöchentlich) 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010014 


 
1. Waschen und trocknen 
2. Bügeln 
3. Ausbessern 
4. Sortieren und einräumen 
5. Schuhpflege 
 


 
360 
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15 


 
Hausbesuchs- 
Pauschale 
 
(bis zu 2 x je Tag abrechenbar) 


 
Eine 3. Abrechnung  ist nur in  
Verbindung mit LK 29 oder LK 30 
möglich  
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010015 


 
1. Anfahrt 
2. Dokumentation 
 


 
individuelle 
Vergütung 


 
Darüber hinaus sind keine weiteren 
Hausbesuchspauschalen - auch nicht 
privat - abrechenbar. 


 
 


 
15a 


 
Erhöhte Haus- 
Besuchspauschale 


 
(bis 1 x je Tag; daneben ist Pos. 
15 max. 1 x je Tag abrechenbar) 
Eine 2. Abrechnung  ist nur  bei 
solitärer Erbringung von LK 
27,28,29 oder 30 möglich;  dane-
ben ist LK 15 max. 1 x je Tag 
abrechenbar. 
Der LK 15a ist ohne Begrenzung 
bei  Erbringung von LK 31 
und/oder LK 32 abrechenbar. 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
0101015a 


 
1. Anfahrt 
2. Dokumentation 
 
Bei Abruf von ausschließlich einem der Leistungskomplexe  
03, 04, 06 bis 08, 10, 12,  27, 28, 29, 30, 31 oder 32 je Einsatz oder bei 
Abruf der Leistungskomplexe 31 oder 32 zusammen mit weiteren Leis-
tungskomplexen in einem Einsatz.   


 
individuelle 
Vergütung 


 
Abrechnungshinweis: 
Bei Abruf des Leistungskomplexes 31 
zusammen mit weiteren Leistungs-
komplexen in einem Einsatz ist eine 
zusätzliche Abrechnung des LK 15 
ausgeschlossen. 
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Erstgespräch  
 Incl. Hausbesuchspauschale 
(vor Aufnahme der Pflege) 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010016 


 
1. Erfassung des häuslichen Pflegeumfeldes 
2. Feststellung der Pflegeprobleme 
3. Feststellung der Ressourcen des Pflegebedürftigen 
4. Beratung über Kosten, Erstellung Kostenvoranschlag/-schläge 


und Erörterung des Pflegevertrages 
5. Planung der Pflegeeinsätze 
6. Informationen über weitere Hilfen 
7. Gespräche mit Angehörigen/Arzt 
8. Ganzheitliche Erfassung des häuslichen Pflegeumfeldes (wie z.B. 


soziale, kultursensible Aspekte) unter Berücksichtigung der Res-
sourcen des Quartiers) 


9. Beratung über Präventions- und Entlastungsangebote 


 
1.600 


 
Einzelne Leistungsinhalte können 
sowohl im Rahmen des Erstbesuchs 
als auch/oder im Laufe des Pflege-
prozesses erbracht werden. Die ein-
malige Abrechnungsfähigkeit des LK 
bleibt hiervon unberührt. 
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10. Beratung über geeignete Leistungen sowie über Prophylaxen un-
abhängig von deren rechtlicher Zuordnung 


16a Folgebesuch 
 
Incl. Hausbesuchspauschale 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
0101016a 


1. Erfassung von Veränderungen im häuslichen Pflegeumfeld 
2. Feststellen von neuen Pflegeproblemen 
3. Feststellung der Ressourcen der Pflegebedürftigen 
4. Beratung über Kosten, Erstellung Kostenvoranschlag/-


schläge und Erörterung des modifizierten Pflegevertrages 
5. Planung der Pflegeeinsätze 
6. Informationen über weitere Hilfen 
7. Gespräche mit Angehörigen/Arzt 
8. Ganzheitliche Erfassung des häuslichen Pflegeumfeldes (wie 


z.B. soziale, kultursensible Aspekte) unter Berücksichtigung 
der Ressourcen des Quartiers 


9. Beratung über Präventions- und Entlastungsangebote 
10. Beratung über geeignete Leistungen sowie über Prophylaxen 


unabhängig von deren rechtlicher Zuordnung 


900 Abrechnungshinweis: 
Dieser Leistungskomplex kann nur 
dann einmal abgerechnet werden, 
wenn ein akutes Ereignis von erhebli-
cher Bedeutung (z.B. nach Kranken-
hausaufenthalt, in unmittelbarem zeit-
lichem Zusammenhang mit der Ver-
änderung der Pflegestufe, Wegfall der 
Pflegeperson) eintritt, das nicht nur zu 
einer vorübergehenden Veränderung 
des Pflegebedarfs führt. Die Verände-
rung wird zum Zeitpunkt der Ein-
schätzung als dauerhaft angenom-
men und sie bedingt eine Änderung 
der vom Pflegebedürftigen in An-
spruch genommenen Leistungen 
(Änderung des Pflegevertrages). 
 
Einzelne Leistungsinhalte können 
sowohl im Rahmen des Folgebesu-
ches als auch/oder im Laufe des 
Pflegeprozesses erbracht werden. 


 


 
17 


 
Beratungsbesuch  
nach § 37 Absatz 3 
Satz 6 SGB XI 
nach Grad 1  


 
Abrechnungspositionsnummer: 
09010017 


 
1. Beratung und Unterstützung der Angehörigen bzw. Betreu-


ungsperson 
2. Einschätzung der individuellen Situation 
3. Hinweise auf Hilfestellungen 
4. Beratung bei der Einbindung von Hilfeangeboten 
5. Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung 
6. incl. Hausbesuchspauschale 


 
Grad 1 
bis zu 
dem in 
§ 37 (3) 
SGB XI 
vorge-
sehe-
nen 
Betrag 


 
Leistungsinhalt 1-5 sind verpflichtend; 
der Einsatz ist durch Pflegefachkräfte zu 
erbringen.  
Der Beratungsbesuch nach § 37.3. SGB 
XI beinhaltet auch die Beratung und Hin-
weise auf Hilfestellungen für nied-
rigschwellige Betreuungsangebote für 
Pflegebedürftige nach § 45a SGB XI. 
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17a 


 


 
Beratungsbesuch  
nach § 37 Absatz 3 


SGB XI 
nach Grad 2 oder 3  


 
Abrechnungspositionsnummer: 
0901017a 


 
1. Beratung und Unterstützung der Pflegeperson 
2. Pflegeeinsatz mit Beratung des Pflegebedürftigen 
3. Prüfung von ggf. Pflegehilfsmitteln 
4. Hinweise auf Pflegekurse 
5. Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung 
6.   incl. Hausbesuchspauschale 


  
Grad 2 
und 3 
bis zu 
dem in 
§ 37 (3) 
SGB XI 
vorge-
sehe-
nen 
Betrag  


 
Leistungsinhalt 1-5 sind verpflichtend; 
der Einsatz ist durch Pflegefachkräfte zu 
erbringen.  
Der Beratungsbesuch nach § 37.3. SGB 
XI beinhaltet auch die Beratung und Hin-
weise auf Hilfestellungen für nied-
rigschwellige Betreuungsangebote für 
Pflegebedürftige nach § 45a SGB XI. 


 


 
17b 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 
Beratungsbesuch  
nach § 37 Absatz 3 


SGB XI 
nach Grad 4 oder 5  


 
Abrechnungspositionsnummer: 
0901017b 


 
1. Beratung und Unterstützung der Pflegeperson 
2. Pflegeeinsatz mit Beratung des Pflegebedürftigen 
3. Prüfung von ggf. Pflegehilfsmitteln 
4. Hinweise auf Pflegekurse 
5. Erstellung einer Ergebnis-Kurzmitteilung 
6.    incl. Hausbesuchspauschale 


  
Grad 4 
und 5 
bis zu 
dem in 
§ 37 (3) 
SGB XI 
vorge-
sehe- 
nen 
Betrag  


 
Leistungsinhalt 1-5 sind verpflichtend; 
Der Einsatz ist durch Pflegefachkräfte zu 
erbringen.  
Der Beratungsbesuch nach § 37.3. SGB 
XI beinhaltet auch die Beratung und Hin-
weise auf Hilfestellungen für nied-
rigschwellige Betreuungsangebote für 
Pflegebedürftige nach § 45a SGB XI. 
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Verbundene Leistungskomplexe 
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Große Grundpflege  
mit Lagern/Betten und  
selbständiger  
Nahrungsaufnahme  


 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010018 


 
Leistungskomplexe: 
01  Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) 
03  Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum,  


 Erbrochenes) 
04  Selbständige Nahrungsaufnahme 
07  Lagern/Betten 
 


 
633 


 


 
19 


 
Große Grundpflege  


 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010019 


 
Leistungskomplexe: 
01  Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) 
03  Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß,  Sputum,  
     Erbrochenes) 
 


 
467 


 


 
20 


 
Kleine Grundpflege 
mit Lagern/Betten und  
selbständiger  
Nahrungsaufnahme  


 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010020 


 
Leistungskomplexe: 
02  Teilwaschung 
03  Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum,  
      Erbrochenes) 
04  Selbständige Nahrungsaufnahme 
07  Lagern/Betten 
 


 
467 


 


 
21 


 
Kleine Grundpflege 
  
Abrechnungspositionsnummer: 
01010021 


 
Leistungskomplexe: 
02  Teilwaschung 
03  Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, 
      Erbrochenes) 
 


 
301 


 


 
22 


 
Große hauswirt- 
schaftliche Versorgung 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010022 


 


 
Leistungskomplexe: 
13  Reinigen der Wohnung 
14  Waschen und Pflegen der Wäsche und  Kleidung 
 


 
760 
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23 


 
Große Grundpflege  
mit Lagern/Betten 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010023 


 
Leistungskomplexe: 
01  Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) 
03  Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum,  
      Erbrochenes) 
07  Lagern/Betten 


 


 
540 


 


 
24 


 
Große Grundpflege  
mit Lagern/Betten und 
Hilfe bei der Nahrungs-
aufnahme 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010024 


 
Leistungskomplexe: 
01  Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) 
03  Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, 


 Erbrochenes) 
05  Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 
07  Lagern/Betten 
 
 


 
768 


 


 
25 


 
Kleine Grundpflege  
mit Lagern/Betten 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010025 


 
Leistungskomplexe: 
02  Teilwaschung 
03  Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum,  


  Erbrochenes) 
07  Lagern/Betten 
 


 
363 


 


 
26 


 
Kleine Grundpflege mit 
Lagern/Betten und Hil-
fe bei der Nahrungs- 
aufnahme 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010026 


 
Leistungskomplexe: 
02  Teilwaschung 
03  Ausscheidungen (Urin, Stuhl, Schweiß, Sputum, 


 Erbrochenes) 
05  Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 
07  Lagern/Betten 


 
602 


 


 
27 


 
Kleine pflegerische 
Hilfestellung 1 
(Ist in einem Einsatz nicht abrech-
nungsfähig mit  LK 1-15,16-30) 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010027 


 
1. Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes oder 
     anderen Sitz- und Liegegelegenheiten 
2.  Reinigen von Gesicht und/oder Händen 
3.  Richten des Bettes 
4.  und außerdem bei  
  - eingeschränkten kognitiven oder kommunikativen Fähigkeiten 


 
104 


 


 







 - 13 - 


  oder/und  
- auffälligen Verhaltensweisen und psychischen Problemla-
gen  
  oder/und 
- sonstigen altersbedingten Krankheitsbilder 
zusätzlich anleitende, motivierende und/oder auffordernde 
Pflege zur Erhaltung und Stärkung der Selbstversorgungspo-
tentiale 


 


 
28 


 
Kleine pflegerische 
Hilfestellung 2 


(Ist in einem Einsatz nicht abrech-
nungsfähig mit LK 1 - 15, 16 - 30) 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010028 


 
1.  An- und/oder Auskleiden  


( incl. An- und Ablegen von  Körperersatzstücken)  
2.  Reinigen von Gesicht und/oder Händen 
3.  Richten des Bettes 
4.  und außerdem bei  
- eingeschränkten kognitiven oder kommunikativen Fähigkeiten 
 oder/und  
- auffälligen Verhaltensweisen und psychischen Problemlagen  
 oder/und 
- sonstigen altersbedingten Krankheitsbilder 
zusätzlich anleitende, motivierende und/oder auffordernde Pflege 
zur Erhaltung und Stärkung der Selbstversorgungspotentiale 
 


 
104 


 
Kleiderwechsel in Zusammenhang mit 
Bettruhe 


 
29 


 
Kleine pflegerische 
Hilfestellung 3 
(Ist in einem Einsatz nicht abrech-
nungsfähig mit 
 LK 1, 2, 7, 8, 13, 14, 16-28) 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010029 


Leistungskomplexe: 


27  Kleine pflegerische Hilfestellung 1 
28  Kleine pflegerische Hilfestellung 2  


 
176 


 
Kleiderwechsel in Zusammenhang mit 
Bettruhe 
 


 
30 


 
Kleine pflegerische 
Hilfestellung 4 
(Ist in einem Einsatz nicht abrech-
nungsfähig mit LK 7,  13, 14, 16 -
18, 20, 22, 23 - 28) 
Abrechnungspositionsnummer: 
01010030 


 
1.  Wechseln der Bettwäsche  
2.  Richten des Bettes 


 
80 


 
Kompletter Wechsel der Bettwäsche 
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31 


 
Pflegerische Betreuung 


 
Der LK ist abrechnungsfähig, 
wenn mindestens eine der 
Leistungen Begleitung, Unterstüt-
zung, Beaufsichtigung oder Hilfen 
erbracht wurde. 
(Ist in einem Einsatz nicht ab-
rechnungsfähig mit LK 15) 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
0102015 


 


 
Begleitung: z.B. 
1. Ermöglichung des Besuchs von Freunden und Verwandten, Teil- 
    nahme an sonstigen Aktivitäten mit anderen Menschen 
2. Spaziergänge 
3. Begleitung zum Friedhof 
4. Begleitung zu kulturellen, religiösen und Sportveranstaltungen  
    (z.B. Konzert, Theater, Fußballspiel) 
5. Behördengänge 
 
Unterstützung: z.B. 
1. Unterstützung bei Spiel und Hobby 
2. Unterstützung bei der Versorgung von Haustieren 
3. Unterstützung bei emotionalen Problemlagen 
4. Unterstützung bei der Kontaktpflege zu Personen 
5. Unterstützung bei Vornehmen von in die Zukunft gerichteten  
    Planungen 
 
Beaufsichtigung: z.B. 
1. Anwesenheit, u.a. um Sicherheit zu vermitteln 
2. Hilfe zur Verhinderung bzw. Reduzierung von Gefährdungen 
3. Orientierungshilfen 
 
Hilfen: z.B. 
1. Hilfen beim Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobach- 
    tungen 
2. Hilfen beim Beteiligen an einem Gespräch 
3. Hilfe bei der Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an  
    Veränderungen (Beratungspflicht zu Schnittstellen texten) 
4. Hilfen zur Entwicklung und Aufrechthaltung einer Tagesstruktur 
5. kognitiv fördernde Maßnahmen 
6. Hilfen zur Durchführung bedürfnisgerechter Beschäftigungen 
7. Hilfen zur Einhaltung eines bedürfnisgerechten Tag-Nacht- 
    Rhythmus 


 
 


 
Zeitvergü-
tung 
Berech-
nung 
(625 
Punkte  
X 
individuel-
len PW) 
/ 
60 Minu-
ten 
= 
EURO/Mi
nute 
kaufm. 
gerundet 


 


 
Abrechnungshinweis: 
Werden Leistungen dieses Leistungs-
komplexes gleichzeitig für mehrere Versi-
cherte, z. B. Eheleute oder Bewohner 
(auch Teilgruppen) einer WG, durch eine 
oder - abhängig von der Gruppengröße – 
mehrere Kräfte erbracht, ist die Vergütung 
dieser Leistung je Versicherten zu glei-
chen Teilen zu bemessen. 
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Hilfe bei der Sicher-
stellung der selbstver-
antworteten Haus-
haltsführung 
 
Dabei muss es sich um Aktivitä-
ten handeln, die aus pflegefachli-
cher Sicht besonders wichtig 
sind, um im eigenen Haushalt 
verbleiben zu können. 
 
(Ist in einem Einsatz nicht ab-
rechnungsfähig mit LK 15) 
 
Abrechnungspositionsnummer: 
0102016 


 


 
1. Unterstützung bei der Organisation/Organisation von Dienstleis-


tungen z.B. Haushaltshilfen, Notrufsysteme, Gärtnerdienste, 
Fahrdiensten, Putzhilfen, Hol- und Bringediensten (auch: bspw. 
Einkaufszettel schreiben) etc. 


2. Unterstützungsleistungen bei der Regelung von finanziellen und 
administrativen Angelegenheiten, z.B. Antragsstellungen, Bank-
geschäften, etc 


3. Unterstützung bei der Organisation/Organisation von Terminen, 
z.B. Arztterminen, Besuche bei Therapeuten etc. 
 


 
Zeitvergü-
tung 
Berech-
nung 
(625 
Punkte  
X 
individuel-
len PW) 
/ 
60 Minu-
ten 
= 
EURO/Mi
nute 
kaufm. 
gerundet 


 


 
Abrechnungshinweis: 
Werden Leistungen dieses Leistungs-
komplexes gleichzeitig für mehrere Versi-
cherte, z. B. Eheleute oder Bewohner 
(auch Teilgruppen) einer WG, durch eine 
oder - abhängig von der Gruppengröße – 
mehrere Kräfte erbracht, ist die Vergütung 
dieser Leistung je Versicherten zu glei-
chen Teilen zu bemessen. 


 





